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Vermeidung der Ausbreitung des Corona Virus im Bereich der Feuerwehren und 

den Einheiten des Katastrophenschutzes 

Empfehlung zur Durchführung des Dienstbetriebes 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

aufgrund der Entwicklung der Corona-Lage und der aktuell befürchteten, weiteren Ausbrei-

tung der Omikron Variante, verbunden mit der Gefährdung der Aufrechterhaltung der kriti-

schen Infrastruktur, werden die Empfehlungen zur Durchführung des Dienstbetriebes in 

den Feuerwehren und den Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes vor 

dem Hintergrund der Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft wie folgt aktualisiert: 

 

Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung empfiehlt 

grundsätzlich den Ausbildungs- und sonstigen Dienstbetrieb in allen Abteilungen der Feu-

erwehren und den Einheiten des Katastrophenschutzes weiterhin komplett einzustellen.  

Sollte es im Bereich der Feuerwehren und Katastrophenschutzeinheiten jedoch zu einer 

Gefährdung der Einsatzfähigkeit kommen, die auf das längere Aussetzen des Ausbil-

dungsdienstes zurückzuführen ist, dann muss der Ausbildungsbetrieb in dem zur Sicher-

stellung der Einsatzbereitschaft erforderlichen Umfang wiederaufgenommen werden. Der 

Dienst sollte dann in festen Kohorten und maximal in Gruppenstärke mit fest zugeordneten 

Ausbildern erfolgen. Die aktuell geltenden Corona-Schutzmaßnahmen und Hygieneregeln 

müssen hierbei unbedingt Anwendung finden.   
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Ausgenommen von dieser Empfehlung ist selbstverständlich die Abarbeitung von Einsät-

zen, diese sind unter Beachtung der Hygieneauflagen im personell notwendigen Rahmen 

durchzuführen.  

Unabhängig von den vorgenannten Empfehlungen gelten vorrangig die von den Kreisen 

und kreisfreien Städten herausgegebenen Allgemeinverfügungen. 

 

Die vorgenannte Empfehlung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft und gilt, in Abhän-

gigkeit der Lageentwicklung, zunächst bis zum 06. März 2022. 

 

Die finale Entscheidung über die Gestaltung des Dienstbetriebes ist dem jeweiligen Träger 

der Feuerwehr oder dem jeweiligen Träger der Einheit oder Einrichtung des Katastrophen-

schutzes in Abstimmung mit der zuständigen unteren Katastrophenschutzbehörde vorbe-

halten. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Dr. Ralf Kirchhoff 

(ohne Unterschrift gültig) 


